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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Flüssigdünger
1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Dünger
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Vogelmann Chemie GmbHFirmenname:

Straße: Heilbronner Str. 28
Ort: D-74564 Crailsheim
Telefon: Telefax:07951/9130-0 07951/913030

info@vogelmann-chemie.deE-Mail:
ProduktentwicklungAnsprechpartner: 07951/9130-0Telefon:

E-Mail: info@vogelmann-chemie.de
www.vogelmann-chemie.deInternet:
Abteilung ProduktentwicklungAuskunftgebender Bereich:
Giftinformationszentrale Mainz - 24 h Notrufbereitschaft-Tel.: +49(0)6131/192401.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Dieses Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Es liegen keine Informationen vor.
2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5 - < 10 %7757-79-1 Kalisalpeter

231-818-8 01-2119488224-35

Ox. Liq. 2; H272

0,1 - < 0,5 %7785-87-7 Mangansulfat

232-089-9 025-003-00-4

STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H373 H411

0,1 - < 0,5 %7782-63-0 Eisen(II)-sulfat (1:1), Heptahydrat; Schwefelsäure, Eisen(II)-salz (1:1), Heptahydrat; 
Eisensulfatheptahydrat
231-753-5 026-003-01-4

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H302 H315 H319

 < 0,1 %7446-19-7 Zinksulfat (wasserhaltig) (Mono-, Hexa- und Heptahydrat)

231-793-3 030-006-00-9

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H318 H400 H410

 < 0,1 %10102-40-6 Natriummolybdat-Dihydrat

231-551-7

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

7757-79-1 231-818-8 5 - < 10 %Kalisalpeter
dermal:  LD50 = 5000 mg/kg; oral:  LD50 = 3750 mg/kg

7782-63-0 231-753-5 0,1 - < 0,5 %Eisen(II)-sulfat (1:1), Heptahydrat; Schwefelsäure, Eisen(II)-salz (1:1), 
Heptahydrat; Eisensulfatheptahydrat

oral:  ATE = 500 mg/kg   Skin Irrit. 2; H315: >= 25 - 100
7446-19-7 231-793-3  < 0,1 %Zinksulfat (wasserhaltig) (Mono-, Hexa- und Heptahydrat)

oral:  ATE = 500 mg/kg
10102-40-6 231-551-7  < 0,1 %Natriummolybdat-Dihydrat

dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 4233 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.
Nach Einatmen

Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei 
Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt 
aufsuchen.

Nach Augenkontakt
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Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
anrufen.

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprühstrahl 
Kohlendioxid (CO2). Löschpulver

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl
Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entzündbar. Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid (CO2),Stickoxide (NOx) 
Phosphoroxide, Ammoniak

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Zusätzliche Hinweise

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Allgemeine Hinweise

Nicht für Notfälle geschultes Personal
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Einsatzkräfte
Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Für Rückhaltung

Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen.
Für Reinigung

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.
Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
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7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum sicheren Umgang

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Am Arbeitsplatz 
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter dicht geschlossen halten.
Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise

Vor Forst schützen. Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Dünger

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt.
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Augen-/Gesichtsschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird 
empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen 
mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

Handschutz

Benutzung von Schutzkleidung.
Körperschutz

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: grün
charakteristischGeruch:

Geruchsschwelle: nicht bestimmt
nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

100 °CSiedepunkt oder Siedebeginn und 
Siedebereich:
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nicht anwendbar
nicht anwendbar

Entzündbarkeit:

nicht relevantUntere Explosionsgrenze:
nicht relevantObere Explosionsgrenze:

Flammpunkt: 100 °C
Zündtemperatur: 200 °C
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert (bei 20 °C): 7

nicht bestimmtKinematische Viskosität:
Wasserlöslichkeit: leicht löslich

nicht bestimmt
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln

Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser:

nicht bestimmt

Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte (bei 10 °C): 1,17 g/cm³
Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Das Produkt ist nicht: Explosionsgefährlich.
Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht: brandfördernd.
Oxidierende Eigenschaften

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Festkörpergehalt: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

 Hohe Temperaturen und direktes Sonnenlicht sind zu vermeiden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht mischen mit: Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln
10.5. Unverträgliche Materialien

Ammoniak, beim Erhitzen
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet
ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ 
Staub/Nebel) > 5 mg/l
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BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

7757-79-1 Kalisalpeter

RatteLD50 3750 
mg/kg

oral

RatteLD50 5000 
mg/kg

dermal

7782-63-0 Eisen(II)-sulfat (1:1), Heptahydrat; Schwefelsäure, Eisen(II)-salz (1:1), Heptahydrat; Eisensulfatheptahydrat

ATE 500 
mg/kg

oral

7446-19-7 Zinksulfat (wasserhaltig) (Mono-, Hexa- und Heptahydrat)

ATE 500 
mg/kg

oral

10102-40-6 Natriummolybdat-Dihydrat

RatteLD50 4233 
mg/kg

oral

RatteLD50 >2000 
mg/kg

dermal

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.
Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 
erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen
Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Allgemeine Bemerkungen
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Das Produkt ist nicht: ökotoxisch.
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

Kalisalpeter7757-79-1

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 1378 
mg/l

Poecilia reticulata 
(Guppy)

Akute Algentoxizität ErC50 >1700 
mg/l

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 490 mg/l Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

NOEC 1700 
mg/l

Algentoxizität

Akute Bakterientoxizität EC50 >1000 
mg/l ( )

3 h Belebtschlamm OECD 209

Natriummolybdat-Dihydrat10102-40-6

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 7600 
mg/l

 Oncorhynchus mykiss 
(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 >100 
mg/l

Selenastrum 
capricornutum

Akute 
Crustaceatoxizität

48 hEC50 330 mg/l Daphnia magna 
(Großer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Das Produkt wurde nicht geprüft.
12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
Das Produkt wurde nicht geprüft.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 
kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt
020108 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, 

JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
NAHRUNGSMITTELN; Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Jagd und Fischerei; Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten; 
gefährlicher Abfall
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